
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINDER PSYCHISCH 
ERKRANKTER ELTERN –  

 
DER BERTUNGSAUFTRAG  

FÜR 
KINDERSCHUTZFACHKRÄFTE 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche 
Reihenfolge ist entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die 
Teilnehmer/-innen werden benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder 
ausfällt. Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu 
entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen Ankündigungen der 
einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen.  
 

Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss 
eine schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 3 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € 
storniert werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die 
ausgewiesenen Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des 
Tagungshauses kann eine teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder 
Verpflegungskosten erfolgen. Kann der Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen 
mit Übernachtung neu belegt werden, stellen wir nur Kosten für die 
Umbuchung in Rechnung. 
 

Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter 
vorbehalten. BiS behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-
/Referentinnenwechsel, Raumänderungen sowie Änderungen des 
Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die eingegangene Verpflichtung zur 
Teilnahme bleibt bestehen. 
 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmung nur im Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit 
verbundenen Regelungen erhoben und verarbeitet.  



 

 

 

Bei psychisch erkrankten Eltern können „Verrückungen“ im Denken, 
in den Gefühlen und im Verhalten sich belastend auf den Umgang mit 
ihren Kindern auswirken. Damit steigt das Risiko psychischer 
Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder. Hier kann mit einer 
Stärkung der Schutzfaktoren des Kindes und des sozialen Umfeldes 
wirksam gegengesteuert werden. Sozialpädagogik muss hier in 
Kooperation mit anderen beteiligten Professionen ein Schutznetz um 
und für die Familien weben, in dem vor allem die Kinder sicher sind.  
Sie muss aber auch Grenzen erkennen und anderen erkenntlich 
machen, entlang derer das Wohl des Kindes in Frage gestellt wird. 
Das Verfahren nach § 8a SGB VIII bedeutet hier Unterstützung und 
Herausforderung zugleich. Insbesondere in Fragen der Beteiligung der 
betroffenen Eltern und Kinder muss hier sorgfältig gearbeitet werden, 
dabei ist eine Kooperation über die Jugendhilfe hinaus unverzichtbar. 
 
Zielgruppe 
zertifizierte Kinderschutzfachkräfte nach § 8a SGB VIII 
 
Ziel 
Kinderschutzfachkräfte für die Beratung nach § 8a SGB VIII zum 
Thema „Kinder in Familien mit psychisch erkrankten Eltern“ 
qualifizieren 
 
Inhalte 
� Auftragsklärung der Kinderschutzfachkraft 
� Beratende Begleitung auf der Suche nach Schutzfaktoren 
� Abschätzung einer Gefährdung im multiprofessionellem 

Dialog 
� Schutz- und Krisenplan tragfähig gestalten 

 
 

Termin: 
Uhrzeiten:  

9./ 10. Mai 2011 
1. Tag: 10:00 – 17:00 Uhr 
2. Tag: 09:00 – 16.00 Uhr 

Veranstaltungsort: „Willi-Michels-Bildungsstätte“, Hattingen 
Teilnehmerbeitrag: 280,00 € *(inkl. Übernachtung und Verpflegung) 

230,00 € *(ohne Übernachtung) 
Referentin: Britta Discher, Fachberaterin für Kinderschutz , 

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) Kreis Unna 
 
*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck (NRW) 
oder die Bildungsprämie abgerechnet werden. Bitte beachten Sie, dass als 
Weiterbildungsanbieter die BIS/ Auxilium gemeinnützige GmbH genannt 
werden muss. Achten Sie bitte auch darauf, dass der Bildungsschecks/ die 
Bildungsprämie vor der verbindlichen Anmeldung bei BiS eingereicht werden 
muss.  
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.bildungsscheck.nrw.de 
und www.bildungspraemie.info 

 
 

225/11 

 


